
Seit 01.01.2017 gilt folgender Ablauf der Abrechnung in Thüringen: Stand: 01.03.2023

Für Behandlungsscheine, die von der zuständigen Gemeinde ausgestellt sind, erfolgt die Abrechnung direkt mit der Gemeinde! Dies gilt nicht für Behandlungsscheine vom 
Thüringer Landesverwaltungsamt Ref. 210 (VKNR: 90831).

Hinweis zu Flüchtlingen und Asylanten gemäß § 1 AsylbLG: 
• Es gibt noch ergänzende Leistungen, die einer Genehmigungspflicht durch die Krankenkasse unterliegen (Anlage 1 Buchstabe C der Rahmenvereinbarung). Diese 

Leistungen  werden  direkt  über  die  Krankenkasse  abgerechnet.  Außer  die  künstliche  Befruchtung,  welche  über  die  KV abgerechnet  wird,  wenn  der  genehmigte  
Behandlungsplan vorliegt.

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, Abteilung Leistungsabrechnung

Flüchtlinge und Asylanten gemäß § 1 AsylbLG 
(Aufenthalt in Deutschland unter 15 Monaten bzw.

bis Abschluss des Anerkennungsverfahrens)

Erstaufnahmeeinrichtung
Gera

Einrichtung Suhl
Asylantrag kann gestellt werden

Aufteilung auf Gemeinden
       - Gemeinde beantragt eGK bei der
          zuständigen KK
       - bis zur Aushändigung der eGK muss
         die KK eine Ersatzbescheinigung aus-
         stellen
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Behandlungsschein vom 
Thüringer Landesver-
waltungsamt Ref. 210,

Erstaufnahmeeinrichtung
(EAE) Gera und Suhl

(VKNR: 90831)

Abrechnung über die KV

Status „9“ als besondere Personengruppe

eGK
oder

Ersatzbescheinigung der KK
muss

 vor Beginn der Behandlung 
vorliegen

Überweisung (Muster 6, 10, 10A) sind möglich.

keine eGK oder Ersatzbe- 
scheinigung der KK vorliegt
→ Abrechnung im Ersatz- 

verfahren aufgrund der 
Angaben des Versicherten 
oder der Angaben anderer 

Auskunftspersonen

  
  - UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer)

  - Asylanten gemäß § 2 AsylbLG
    (Aufenthalt in Deutschland länger als 15 Monaten)

  - Hilfeberechtigte (Sozialhilfeempfänger)
    gemäß SGB XII (ehemals BSHG)

  - Anspruchsberechtigte gemäß SGB VIII
     (ehemals § 40 KJHG)

Status „4“ als besondere Personengruppe

eGK
oder

Ersatzbescheinigung der KK
muss

vor Beginn der Behandlung 
vorliegen

keine eGK oder Ersatzbe- 
scheinigung der KK vorliegt
→ Abrechnung im Ersatz- 

verfahren aufgrund der 
Angaben des Versicherten 
oder der Angaben anderer 

Auskunftspersonen

är
zt

lic
h

e 
B

eh
a

nd
lu

ng

N
ot

fa
ll 

→
 M

us
te

r 
19

N
ot

fa
ll 

→
 M

us
te

r 
19

ä
rz

tli
ch

e
 B

e
ha

n
dl

u
ng


